
der Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach 
und der Mitgliedsgemeinden Markt Burgebrach und Schönbrunn i. Steigerwald

MITTEILUNGSBLATT
JAHRGANG 47, Donnerstag, 02.05.2024

MARKT BURGEBRACH

Hol dir „Deinen Teil der Geschichte“

Unser 1000-jähriges Jubiläum war ein fulminantes Festjahr, an das wir uns sicherlich noch lange Zeit gerne zurückerinnern. 

Bei der Aktion „1000 Jahre - 1000 Köpfe“ haben tatsächlich 1000 Personen für unsere Marktgemeinde und unser Jubiläum 
„Gesicht gezeigt“ und ihr Bild auf dem großen Baustellenbanner am Rathaus veröffentlichen lassen.

Als kleines Dankeschön möchten wir allen die Möglichkeit geben, ihren Bildausschnitt als Erinnerung zu erhalten.

Unter dem Motto „Mein Teil der Geschichte“ können sich alle abgebildeten Personen melden und erhalten Ihr individuelles 
Bild zusammen mit einem Aufkleber, der an die Aktion erinnert.

Gerne kannst Du bei dieser Aktion auch das Kinderhospiz Sternenzelt in Bamberg unterstützen, indem Du bei Abholung des 
Bildes eine kleine Spende gibst. 

Wenn auch Du einer unserer „1000 Köpfe“ des Jubiläumsbanners bist, dann nutze die Gelegenheit und hol dir „DEINEN TEIL 
DER GESCHICHTE“ und ein einmaliges Erinnerungsstück an 1000 Jahre Burgebrach.

Für Bestellung und Abholung wende Dich bitte an die Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach - Christina Trunk
Tel.: 09546/9416-16 oder c.trunk@vg-burgebrach.de.

Gegen einen fixen Aufpreis von 10,00 € kannst Du Dein Bild auch gerahmt erhalten.

#tausendfacheinmalig

MMeeiinn  
Teil der Geschichte.
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Bekanntmachung über das In-Kraft-Treten des Bebau-
ungsplanes 

"4. Bebauungsplanänderung Im Knöckel und Stein-
knock II, Fl. Nr. 1440/7" in Burgebrach

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

Der Marktgemeinderat Burgebrach hat am 20.09.2022 die 
"4. Bebauungsplanänderung Im Knöckel und Steinknock II, 
Fl. Nr. 1440/7" in Burgebrach gemäß § 10 BauGB als Satzung 
beschlossen. Dieser Plan bedurfte keiner Genehmigung. 
Das Planaufstellungsverfahren wurde gemäß § 13a BauGB 
durchgeführt.

Der vorgenannte Plan kann nach § 10 Abs. 3 BauGB samt 
Begründung in den Räumen der Verwaltungsgemeinschaft 
Burgebrach Bauamt, Hauptstraße 1-3, 96138 Burgebrach, 
jedoch vorübergehend, ab sofort, in der Lagerhausstraße 
8, 96138 Burgebrach während der allgemein bekannten 
Dienst-/ Öffnungszeiten eingesehen und über dessen Inhalt 
kann Auskunft verlangt werden. Die Planunterlagen stehen 
auch online/digital auf der Homepage des Marktes Burg-
ebrach zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 
Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
 Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form- 
 vorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be- 
 achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
 des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes  
 und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des  
 Abwägungsvorgangs,
4. nach § 214 Abs. 2 a BauGB im beschleunigten Verfahren  
 beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.

Markt Burgebrach, 02.05.2024

Johannes Maciejonczyk
Erster Bürgermeister
Markt Burgebrach

EINLADUNG ZUR SITZUNG DES 
MARKTGEMEINDERATES BURGEBRACH

am Dienstag, 07. Mai 2024, 19.00 Uhr
Ort:  Burgebrach, Feuerwehrzentrum, Steigerwaldstr. 13

Tagesordnung:
1.  Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan  
  für das Haushaltsjahr 2024
2.  Finanzplan 2023 - 2027
3.  ILE Ebrachgrund
  - Beitritt des Marktes Burgebrach als Gründungs-
     mitglied zum Verein "ILE Ebrachgrund e.V."
4.  Neubaugebiet "Seeäcker Stappenbach"
  - Vergabe der Straßennamen
5.  Städtebauförderung im Markt Burgebrach - Sanierung  
  des Gasthofes "Goldener Hirsch"
  - VgV-Verfahren - Festlegung des Auswahlgremiums
6.  Feuerwehrwesen im Markt Burgebrach
6.1. Bestätigung der Feuerwehrkommandanten der
  Freiwilligen Feuerwehr Vollmannsdorf
6.2. Bestätigung der stellvertretenden Feuerwehrkomman- 
  danten der Freiwilligen Feuerwehr Mönchsambach
7.  Zuschussanträge
7.1. Zuschussantrag DJK Ampferbach e.V. 1961 für eine
  Fertiggarage mit Kühlzelle
7.2. Zuschussantrag DJK Stappenbach für einen Sanitärcon- 
  tainer

EINLADUNG ZUR SITZUNG DES BAU-, GRUNDSTÜCKS- UND 
UMWELTAUSSCHUSSES BURGEBRACH

am Dienstag, 07. Mai 2024, 18.45 Uhr
Ort: Burgebrach, Feuerwehrzentrum, Steigerwaldstr. 13

Tagesordnung:
1. Antrag auf Isolierte Befreiung zum Bau eines Carports mit
 Flachdach
 FlNr. 658/14, Gmkg. Unterneuses
 (Schulstr. 6, 96138 Burgebrach)
2. Umbau des bestehenden Wohnhauses,
 Einbau von 2 Appartements ins Nebengebäude 
 FlNr. 52, Gmkg. Burgebrach
 (Niederbronnerweg 5, 96138 Burgebrach)

JAGDGENOSSENSCHAFT MÖNCHHERRNSDORF

Einladung zur nichtöffentlichen Versammlung
der Jagdgenossen am Freitag, 03.05.2024 um 20.00 Uhr in 

der Schule Mönchherrnsdorf.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Kassenbericht
3. Verwendung des Jagdschillings
4. Wünsche und Anträge

Die Vorstandschaft

 

HALLENBAD BURGEBRACH

Das Hallenbad in Burgebrach

ist am 09.05.2024 (Christi Himmelfahrt) geschlossen.
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TELEFONVERZEICHNIS DER 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BURGEBRACH  
(TEL.: 09546 / 9416-0  /  FAX: 09546 / 9416-10)

Durchwahl Zimmer

VG-Vors. und Erster Bgm. des
Marktes Burgebrach
Herr Johannes Maciejonczyk -20 13

Stellv. VG-Vors. und Erster Bgm. der
Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald
Herr Dirk Friesen 01 75 / 93 79 184

Geschäftsstelle der VG – 
Geschäftsleiter
Herr Markus Kraus -25 11

Zentrale Dienste, Sekretariat,
Mitteilungsblatt, Veranstaltungen
Frau Lea Neser
Frau Christina Trunk

-15
-16

14
14

Personalamt
Frau Nadine Hetzel -17 25

Stellv. Geschäftsleiterin
Bauamt, Öffentlichkeitsarbeit
Frau Elke Pieger

-30 12

Liegenschaften, Mietwesen
Frau Maria Selig -33 15
Hoch- und Tiefbauamt
Herr Johannes Raab
Herr Stefan Menz
Frau Monika Dürrbeck
Frau Verena Selig

-36
-35
-34
-33

17
17
15
15

Hauptamt, EDV, Fremdenverkehr,
Sitzungsdienst, Sportamt,
Wertstoffhof
Herr Stephan Bäuerlein
Herr Philipp Resch
Herr Benedikt Leibach
Frau Jasmin Pfohlmann
Frau Elisabeth Finster

-50
-51
-52
-53
-54

16
23
16
24
24

Finanzverwaltung, Kindertages-
stätten-/ Schulverwaltung
Herr Andreas Kram
Frau Susanne Luckert
Frau Daniela Bundy
Frau Katja Graf

-60
-63
-61
-62

22
23
22
23

Kasse, Steueramt
Frau Birgit Dorn
Frau Rita Röckelein

-64
-65

05
05

Bürgerservice,
Einwohnermeldeamt, Fundamt,
Friedhofsverwaltung, Standesamt
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Frau Nicole Stadter
Frau Maria Wächtler
Frau Andrea Ehrenschwender
Frau Maria Beck
Frau Brigitte Bayer
Frau Katja Villa
Frau Anna Birkner

-41
-45
-44
-40
-42
-43
-46

01
04
06
06
01
06
23

Bauhof
Herr Markus Hense und Mitarbeiter 0 95 46 / 15 17
Hallenbad
Herr Roland Pabsthart 0 95 46 / 59 55 55 60

Kläranlage
Herren Georg Pflaum, Rainer Wetz,
Alexander Graf

0 95 46 / 7 24

Gemeindeverwaltung Schönbrunn 0 95 46 / 66 83

 

BÜCHEREI ST. VITUS

Die Bücherei St. Vitus ist am Sonntag, 12. Mai 2024
geschlossen!

JAGDGENOSSENSCHAFT VOLLMANNSDORF

Auf der Versammlung vom 17.04.2024 wurde beschlossen, 
dass der Jagdschilling ausgezahlt wird.

 Landkreis Bamberg 
 
Wir stellen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein: 

zwei wiss. Projektmitarbeiter/-innen (m/w/d) 
in Teilzeit für das Europäische Kulturerbe-Siegel Cisterscapes 

Möchten Sie zum Erhalt und zur Entwicklung des kulturellen Erbes in Europa 
beitragen?  
 
Dann kommen Sie in unser Team!  
 
Es erwarten Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, insbesondere: 
• Umsetzung des transnationalen LEADER Kooperationsprojekts  
• Bearbeitung aller Aufgaben im Bereich Anbahnung, Ausschreibung und 

Dokumentation 
• Konzeption und Umsetzung der geplanten EKS Maßnahmen  

 
Haben Sie Lust auf vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeiten, inklusive 
aller Vorteile des öffentlichen Dienstes? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 7. Mai 2024 unter 
www.landkreis-bamberg.de/stellenangebote. 

 Landkreis Bamberg 
 
Wir stellen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein: 

Verwaltungsfachangestellte/-r oder Bankkaufmann/-frau (m/w/d) 
in Teilzeit für den Fachbereich Finanzen - Kreiskasse  
Haben Sie Interesse und Verständnis für den Umgang mit Zahlen?  
 
Dann kommen Sie in unser Team!  
 
Es erwarten Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, insbesondere: 

• Erstellung von Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen 

• Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 

• Vereinbarung von Ratenzahlungen 
 
Haben Sie Lust auf vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeiten, inklusive 
aller Vorteile des öffentlichen Dienstes? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 7. Mai 2024 unter 
www.landkreis-bamberg.de/stellenangebote. 

 

FÜR SIE ZUR INFORMATION

Glasfaserausbau im Ortsteil Stappenbach

Die Tiefbauarbeiten im Seeweg sowie in der Kuratus-Fi-
scher-Straße liegen im Zeitplan und schreiten gut voran.
Weiterhin ist dort bis Ende Mai mit Verkehrsbehinderun-
gen und zeitweise auch mit Sperrungen zu rechnen.

Vielen Dank für Ihre Verständnis.
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GEMEINDE SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

Senioren der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald on Tour

In Kooperation mit dem Seniorenclub hatte der Erste Bürgermeister der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald, Dirk Friesen, 
die Seniorinnen und Senioren zu einer Busfahrt mit Fokus auf die aktuellen Entwicklungen im Gemeindebereich vor Ort 
eingeladen.

Mit dem Bürgermeister als Busfahrer startete die Tour mit 36 Teilnehmern am Dorfhof in Schönbrunn und ging dann in die 
Siedlungsstraße. Nach dem Wiederverkauf des ehemaligen Kindergartens entsteht dort demnächst eine neue Wohnanlage, 
am Kindergarten- und Schulgelände schilderte Bürgermeister Friesen die aktuelle Situation.
Über die neue Brücke gings weiter zur Anna-Kapelle, wo Christiane und Hilde Hollet eine Andacht vorbereitet hatten. Mit 
Blick auf die neue Fußgängerüberquerung in Schönbrunn fuhr der Bus nach Oberneuses, wo derzeit Glasfaser und Erdkabel 
verlegt werden. Auch für die Straße „Zum Wehr“ wurde nach langem Hin und Her eine einvernehmliche Lösung für die bal-
dige Asphaltierung gefunden.
Anschließend verwöhnte der Heimatverein Oberneuses auf eigene Kosten alle Beteiligten im Feuerwehrhaus Oberneuses 
mit vorzüglichen Speisen. In bester Stimmung ließen sich die Senioren von der Akkordeonbegleitung durch Bürgermeister 
Friesen zum Singen von altbekannten Liedern animieren – unterbrochen von lustigen Witzen des Bürgermeisters. 
Die Busfahrt führte dann weiter nach Halbersdorf, wo die Sanierung des Gehweges Halbersdorf – Prölsdorf bereits in Kürze 
startet.

In Zettmannsdorf stellte Friesen das neue Baugebiet „Zur Kapellenleite“ vor. Oben an höchster Stelle „Jurablick“ konnten alle 
bei mehreren Likörchen einen herrlichen Ausblick bis in die Fränkische Schweiz genießen. Weiter gings zum Standort der 
geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage. Bei Fröschhof zeigte der Bürgermeister das vielen unbekannte Wassertret-Becken 
am Bach und die Kläranlage Zettmannsdorf-Oberneuses.

Im Neubaugebiet Bremi II staunten die Senioren über die vielen neuen Wohnhäuser. Die geplante Tagespflege im Gewerbe-
gebiet Seeleite Musste aufgrund der aktuellen Situation vorläufig auf Eis gelegt werden. Im Herbst sollen neue Gespräche 
geführt werden. In Grub schilderte der Bürgermeister den Verlauf der aktuellen Dorferneuerungsmaßnahmen. In Frenshof 
sind die Dorferneuerungsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen – es gibt noch offene Planungen zum Dorfplatz und zur 
Kapelle. In Steinsdorf gab es eine Besichtigung des neuen Brunnenplatzes und des Standorts des neuen Feuerwehrhauses. 
In Niederndorf wies der Bürgermeister auf die neue KAT-Warnanlage, die auch in Schönbrunn und Oberneuses errichtet 
wurden. Andere Ortschaften werden wieder mit Auflage eines neuen Förderprogramms eingeplant.

Der abwechslungsreiche informative Nachmittag fand bei allen Beteiligten großen Anklang. 
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BURGEBRACH

Markt Burgebrach
Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald

Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Europawahl

am 9. Juni 2024

1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für  
 den Markt Burgebrach und die Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald

 wird in der Zeit von Dienstag, 21. Mai bis Freitag, 24. Mai 2024

 während der allgemeinen Öffnungszeiten

 VG Gebäude (Interimsrathaus), Lagerhausstraße 8, 96138 Burgebrach, Zi.Nr. 01

 sowie zusätzlich während der Dienststunden (Di. und Do. von 13:15 Uhr bis 18:15 Uhr)

 im Rathaus Schönbrunn, Zettmannsdorfer Str. 16, 96185 Schönbrunn i.Steigerwald

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit   
 der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da- 
 ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsa- 
 chen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses
 ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melde- 
 register ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
 von Dienstag, 21. bis spätestens Freitag, 24. Mai 2024 
 während der allgemeinen Öffnungszeiten im VG Gebäude (Interimsrathaus), Lagerhausstraße 8, 96138 Burgebrach,
 Zi.Nr. 01 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 19. Mai 2024 eine Wahlbenach-
 richtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
 hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
 laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein mit  
 Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Landkreis Bamberg

  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Landkreises
  oder
  durch Briefwahl

 teilnehmen.
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person.
 
  Der Wahlschein kann bis Freitag, 7. Juni 2024, 18 Uhr,
 
  im VG Gebäude (Interimsrathaus), Lagerhausstraße 8, 96138 Burgebrach, Zi.Nr. 01 oder Zi.Nr. 04
  schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiesener plötzli-
  cher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahl- 
  schein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn
  a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis (bei Deutschen  
   nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung) bis zum 19. Mai 2024) oder die Ein-
   spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 24. Mai 2024 versäumt   
   hat,
  b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fristen entstanden ist,
  c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Ab-  
   schluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

  Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elek- 
  tronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

6.  Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er  
  dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen   
  Person bedienen.

7.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
  - einen amtlichen Stimmzettel,
  - einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
  - einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und
  - ein Merkblatt für die Briefwahl.

  Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis 
  die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahl- 
  schein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht   
  oder nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spä-  
  testens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu be-  
  antragen, wenn glaubhaft versichert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist.

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch durch die Wahlbe-
  rechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
  wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und einen 
  amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
  dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.

9.  Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme ge 
  hindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebens  
  jahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person 
  selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
  bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtig- 
  ten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 
  Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene   
  Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

  Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von  
  der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
  geben werden.

Burgebrach, 26.04.2024      Maciejonczyk
             Gemeinschaftsvorsitzender
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

KURATIEGEMEINDE MÖNCHHERRNSDORF

Sonntag, 05.05.2024
09.00 Uhr Wortgottesfeier

Mittwoch, 08.05.2024
19.00 Uhr Maiandacht

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE WALSDORF

Sonntag, 05.05.2024
09.15 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl zur Jubelkon- 
      firmation mit Posaunenchor und Kirchenchor

Pfarrbüro: Öffnungszeiten Mo. - Do. von 08.30 bis 12.00 Uhr
Internetseite: walsdorf-evangelisch.de

VEREINE UND VERBÄNDE

30 JAHRE 
HEILIG – GEIST – KAPELLE  UNTERHARNSBACH 
 
Die Dorfgemeinschaft und der Kath. Kapellenbauverein 

laden recht herzlich ein zum 
 

KIRCHWEIHFEST 
 

am Pfingstmontag, den 20.05.2024 
 

13.00 Uhr Kirchweih-Festgottesdienst 
 
Anschließend Festbetrieb rund um Kirche und 
Dorfhaus, sowie im Festzelt. 
 
Es spielen die „Spätzünder“ der Ebrachtaler 
Musikanten und „Heilig‘s Blechla“. 
 
Wir bieten Kaffee, hausgemachte Kuchen und frische 
Kirchweih-Krapfen, Grillspezialitäten und leckere 
belegte Brote. 
 
Für unsere kleine Gäste stellen wir bei günstigem 
Wetter eine Hüpfburg auf. 

PFARREI MARIÄ HIMMELFAHRT SCHÖNBRUNN

Der Sachausschuss Mission hat auch in diesem Jahr den Er-
lös vom Fastenessen dazu genutzt, um Projekte im Senegal 
mit 500 € und das Namibiaprojekt von Karin Meisner (Nach-
folgerin von Maria Hofmann) mit 500 € zu unterstützen.
Der Sachausschuss bedankt sich nochmals recht herzlich bei 
allen Helfer/innen und Gästen des Fastenessens.

Für den Sachausschuss Mission Christiane Hollet
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KATHOLISCHER FRAUENBUND SCHÖNBRUNN

Der Frauenbund Schönbrunn, in Zusammenarbeit mit 
dem Ampferbacher Frauenkreis, lädt zur

Maiwanderung und Maiandacht
am Sonntag den 05.05.2024

in die Ampferbacher Waldkapelle ein.

Treffpunkt für die Fahrradfahrer ist um 14.45 Uhr am Glabi-
kreuz in Schönbrunn.

Beginn der Andacht ist um 15.30 Uhr, zu der auch alle wei-
teren Frauenkreise herzlich eingeladen sind.
Danach kehren wir auf den Ampferbacher Keller ein.

Die Vorstandschaft

SSTTEEEELLDDAARRTT  --  NNOOBBDDVV  

DDJJKK  „„SSttoonneeSStteeeelleerrss““  SStteeiinnssddoorrff  11    
vvss..    

BBlluuee  DDrraaggoonnss  22  
 

Und Gleichzeitig 
 
 
 

DDJJKK  „„SSttoonneeSStteeeelleerrss““  SStteeiinnssddoorrff  22  
vvss..    

BBlluuee  DDrraaggoonnss  33  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die DJK „StoneSteelers“ Steinsdorf laden euch zum 
14.Steeldart-Spieltag am Freitag, den 03.05.2024 ab 
18:30 Uhr gegen die Blue Dragons 2 und 3 ins 
Gemeinschaftshaus in Steinsdorf ein. 

➔ Ab 19:00 Uhr Gyros mit Tzatziki und Reis.  
Um besser planen zu können nehmen wir gerne Eure 
Essensvorbestellungen bis Mittwoch, den 01.05.2024 bei 
unserem 1. Vorstand Markus Hübner an. (0151 6880 4957)  
 
Damit auch die Zuschauer auf ihre Kosten kommen, stehen 3 
Scheiben in der Bar zum Bespielen bereit. So kann jeder von 
Euch das Gefühl und den Spaß unserer Dartspieler spüren. 
Umrahmt wird das Ganze mit DJ-Musik a la Ally Pally Party 
Modus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIV-CLUB 60+

Liebe Seniorinnen, Senioren!
Am Donnerstag, den 16. Mai fahren wir nach Konnersreuth!
Dort besichtigen wir gegen 11 Uhr das Therese-Neumann-
Museum mit Informations- und Begegnungszentrum, (Ein-
weihung war am 03.06.2022) ! Nach dem Mittagessen steht 
ein Besuch im "Resl-Garten" an! (alles behindertengerecht)., 
sowie ein kurzer Abstecher zum Friedhof etc.!
Für die Heimfahrt sind wir noch in Planung; freuen SIE sich 
auf einen schönen Mai-Ausflug.

Abfahrt: 09.00 Uhr bei Bus-Spörlein, um 09.05 Uhr Färber-
gasse anschl. Grasmannsdorf, etc.!
Fahrtk. incl. Eintritt : 20,00 € - (Liederbuch nicht vergessen).  

Bitte melden SIE sich an - soweit anderweitig noch nicht er-
folgt - bei Renate Lebacher Tel. 5955580 /
Michael Mohr Tel. 1077 oder Mailadr.: micha52@t-online.de

KAB BURGEBRACH

Donnerstag den 09.05.2024 um 14.00 Uhr Maiandacht der 
KAB im Pfarrheim Edith-Stein anschließend Mutter und Va-
tertagsfeier mit Kaffee und Kuchen.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. 

Seniorenbildungstag am 16. Mai 2024 im Pfarrheim
Bartholomäus Kirchehrenbach mit Pfarrer Albert Müller. 
Thema: Mit Maria beten.
Beginn: 09.30 Uhr - 16.30 Uhr.
Kosten: 23,00 € mit Stehkaffee, Mittagessen, Nachmittag 
Kaffee und Kuchen.
Anmeldung bis spätestens 03. Mai 2024 im
KAB Büro Bamberg Tel: 0951/ 91691 -0 .

Voranzeige: Am 27. August 2024 ist Seniorenwallfahrt nach 
Walldorf

KAB Leitungsteam Burgebrach

TSV BURGEBRACH / ABTEILUNG FIT & HEALTH

WALD-WORKOUT mit Johanna Neser
Ab Samstag, 18.05.2024 / 08.15 - 09.15 Uhr
10 x 60 Minuten
Mitglied: 26,00 €, Nichtmitglied: 44,00 €
Treffpunkt: Burgebrach - Waldeingang neben dem Krankenhaus

HATHA YOGA mit Christina Then
Ab Mittwoch, 05.06.2024 / 19.20 - 20.50 Uhr
5 x 90 Minuten
Mitglied: 22,50 €, Nichtmitglied: 45,00 €
Steigerwaldhalle / Spiegelsaal

Weitere Kursangebote finden Sie auf unsere Homepage
www.tsv-burgebrach.de
Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich.

Nähere Infos und Anmeldung bei
Christina Trunk, 0160/95464510 oder fit@tsv-burgebrach.de
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HEIMAT- UND VERSCHÖNERUNGSVEREIN BURGEBRACH

Der Heimat- und Verschönerungsverein Burgebrach lädt 
die Bevölkerung am 5. Mai 2024 zur Einweihung des neu 
errichteten „Hölzernen Kreuzes“ im Staatswald nahe Krum-
bach ab 14.00 Uhr ein. Nach dem Waldgottesdienst mit Pfar-
rer Bernhard Friedmann lädt der Heimatverein bei Musik zu 
Kaffee und Kuchen sowie Grillspezialitäten. Es besteht auch 
die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Wanderung durch 
Wanderwart Erwin Albrecht ab 13.00 Uhr vom Kirchpark-
platz Burgebrach aus. Der Weg wird zusätzlich auch vom 
Heimatverein aus Richtung Burgebrach sowie Krumbach 
und Vollmannsdorf ausgeschildert. Parkplätze sind vor Ort 
nicht möglich. Falls die Veranstaltung auf Grund schlechter 
Witterung kurzfristig abgesagt werden muss, wird dies unter 
www.heimatverein-burgebrach.de erfolgen – weitere Infos 
auch unter 0160/97 311 954.

SOLDATEN- UND KAMERADSCHAFTSVEREIN 
BURGEBRACH

Der SKV Burgebrach fährt am Sonntag, 5. Mai 2024 zur
67. Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen.
Treffpunkt ist um 07.00 Uhr an der Färbergasse, Mitfahrgele-
genheit ist gegeben.

SOLDATEN- UND KAMERADSCHAFTSVEREIN DÜRRHOF 
UND UMGEBUNG

Am Sonntag, 05.05.2024 findet die 67. Friedenswallfahrt 
nach Vierzehnheiligen statt.

Wir treffen uns ab 07.15 Uhr am Gemeinschaftshaus in Dürr-
hof.
Es besteht Mitfahrgelegenheit.
Frauen sind herzlich willkommen.
Seit 2023 beginnt die Wallfahrt am unteren Parkplatz in Vier-
zehnheiligen.
Zur Basilika wollen wir ab 08:30 Uhr. Für gehbehinderte und 
ältere Teilnehmer ist am Parkplatz ein Bus-Pendelverkehr 
eingerichtet. Die Wallfahrt endet nach dem Ehrengedenken 
und der Nationalhymne.

Es ergeht herzliche Einladung.
Die Vorstandschaft

TV Burgebrach

LLuusstt  
aauuff  TT

eennnniiss
??

Erwachsenen

für Freizeitsportler
und Wiedereinsteiger

SScchhnnuuppppeerrttrraaiinniinngg

1177..0055..22002244  1177--2200  UUhhrr
Schläger und Bälle werden gestellt

Bitte Sportschuhe mitbringen

Tennisverein Burgebrach e.V.   Bamberger Str. 40
www.tv-burgebrach.de       info@tv-burgebrach.de
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ZIMMERSTUTZEN-SCHÜTZENGESELLSCHAFT 1875 
BURGEBRACH E.V.

Einladung zur Maiwanderung
am Donnerstag, 09. Mai 2024

Abmarsch ist um 10.00 Uhr am Schützenhaus
bei der Pause gibt es wie immer Knacker, Brezen

und Getränke.

Ab ca. 14.00 Uhr gemütliches Beisammensein im
Schützenhaus bei Kaffee, Kuchen, Steaks, Bratwürsten usw.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.
Jeder ist herzlich willkommen.

OBST- UND GARTENBAUVEREIN BURGEBRACH UND 
UMGEBUNG

Einladung zur Pflanzentauschbörse

Am 04. Mai findet von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr die Pflan-
zentauschbörse des OGV Burgebrach im Raiffeisenweg 6 
(bei Firma Voran) statt. 

Die Tauschbörse dient ausschließlich dem Tausch von 
Jungpflanzen, Ablegern oder Saatgut, nicht dem Verkauf! 
Pflanzen werden getauscht oder gegen eine kleine Spende 
abgegeben. Eingeladen sind alle Pflanzenliebhaber, Hobby-
gärtner oder solche, die es noch werden wollen.
Mitmachen kann jeder – ausgenommen sind kommer-
zielle Anbieter!

Auf ihr Kommen freut sich die Vorstandschaft

SENIORENHILFE STEIGERWALD BURGEBRACH

1000 Jahre Burgebrach – tausendfach einmalig -
10 Jahre Seniorenhilfe Steigerwald Burgebrach

Liebe Bürgerinnen und Bürger!

SIE, die sich einsetzen in der Pflege und Fürsorge um Ihre 
Eltern, Verwandten, Bekannten, als Nachbarn freundschaft-
lich aushelfen, z.B. bei Einkauf oder Sonstigem, - in den so 
genannten “niedrigschwelligen Tätigkeiten” sich engagie-
ren, -  oder auch in Zukunft helfen möchten usw. - wollen 
wir – ihr Senioren- und ihr Behindertenbeauftragter, gerne 
ansprechen!

Denn, wer weiß eigentlich , wie viele “Kümmerer” sich in 
unserer  Gemeinde ehrenamtlich im Bereich der Nachbar-
schaftshilfe, in der Hilfe für unsere Mitmenschen, insbes. Se-
nioren/Behinderte, einsetzen?

Wir wüssten es gerne und laden SIE ein, mit uns ins Gespräch 
zu kommen. Einmal wollen wir Ihnen unsere Tätigkeit, unser 
Angebot  vorstellen   ...und – was noch wichtiger ist,  Sie – 
wenn es uns möglich ist - unterstützen, Ihnen Hilfe und viel-
leicht auch noch anderweitige Unterstützung anbieten.

Wenn wir SIE hiermit angesprochen haben, geben SIE uns 
die Möglichkeit zu einem Informations- u. Gedankenaus-
tausch.

Bitte kontaktieren SIE uns per Mail mit Name, Adresse,                          
Tel.-Nummer  oder  einfach telefonisch! Danke einstweilen.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir in einer Abendveran-
staltung mit Sachkundigen vom Landratsamt Bamberg, der 
Fachstelle für pflegende Angehörige, dem Pflegestützpunkt 
und weiterer Fachkräfte  weitere Unterstützungs- und Infor-
mationsmöglichkeiten für SIE aufzeigen.

Ihre Seniorenhilfe Steigerwald  - Tel. 09546 594945
Bürgerhaus Hauptstr.11 A
Vereinszimmer- (Di/Fr Vormittag o. AB)
www.shs-burgebrach.de
Mail: info@shs-burgebrach.de
Seniorenbeauftragter: Michael Mohr, micha52@t-online.de
Behindertenbeauftragter: Stefan Drescher

Heimatverein Oberneuses e.V. 
lädt zu seinem Ortsfest 
 (Christi Himmelfahrt) 

9. Mai 2024 ein. 
 

09:30 Uhr   Gottesdienst am Flurkreuz in Oberneuses    
      bei schlechtem Wetter am Feuerwehrhaus  
             anschließend Festbetrieb am Feuerwehrhaus 
 
11:30 Uhr   Mittagstisch  

   Haxen mit Sauerkraut und Kloß                                                                
    Schäuferla mit Sauerkraut und Kloß                                    
   Steaks, Bratwürste, Pizza  

  
   Kaffee, Kuchen, Hutkrapfen,   

       und weitere Spezialitäten  
  
          
Auf Ihr kommen freut sich die   
    Vorstandschaft  
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IMPRESSUM
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach 
Lagerhausstraße 8, 96138 Burgebrach 
Telefon 09546 / 9416 0, Telefax 09546 / 9416 10
mitteilungsblatt@vg-burgebrach.de, www.vg-burgebrach.de

VG-Vorsitzender: Johannes Maciejonczyk, 
1. Bürgermeister des Marktes Burgebrach 
Telefon  09546 / 9416 20

Stellvertreter: Dirk Friesen, 
1. Bürgermeister der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald
Telefon 09546 / 6683
Handy 0175 / 9379 184

AMTSSTUNDEN

Burgebrach
Mo     08.00 bis 12.00 Uhr 
Di    08.00 bis 12.00 Uhr 
    13.00 bis 16.30 Uhr
Mi    08.00 bis 12.00 Uhr
Do    08.00 bis 12.00 Uhr 
    13.00 bis 18.00 Uhr
Fr     08.00 bis 13.00 Uhr 
Schönbrunn i. Steigerwald:
Di + Do  13.15 bis 18.15 Uhr

HALLENBAD BURGEBRACH

Ampferbacher Str. 14,
96138 Burgebrach
Mo - Mi  16.30 bis 21.00 Uhr
Do   16.30 bis 21.30 Uhr
Fr    14.30 bis 19.30 Uhr
Sa    14.00 bis 18.00 Uhr
So   10.00 bis 12.00 Uhr

WERTSTOFFHOF 

Kapellenfeld, Industriegebiet Ost
Di    15.00 bis 18.00 Uhr
Do   15.00 bis 18.00 Uhr
Sa    09.00 bis 14.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass das Anliefern 
von Wertstoffen zum Wertstoffhof 
außerhalb der Öffnungszeiten bzw.  
das Abladen vor dem Eingang nicht 
gestattet ist.
Infos unter Landratsamt Bamberg,
Abfallwirtschaft, Tel. 0951/85-706 
oder unter der Homepage
www.landkreis-bamberg.de

ÖFFENTLICHE BÜCHEREI ST. VITUS 
IM BÜRGERHAUS

Hauptstraße 11 a, 96138 Burgebrach, 
Tel. 09546 / 5936496
iOPAC über www.burgebrach.de 
oder www.pfarrei-burgebrach.de
Mi   08.30 bis 10.00 Uhr
   16.00 bis 18.30 Uhr
Fr    10.00 bis 12.00 Uhr
So   10.00 bis 11.30 Uhr

GEMEINDEBÜCHEREI 
SCHÖNBRUNN

Zettmannsdorfer Str. 16
96185 Schönbrunn i. Steigerwald
Tel. 09546 / 5956257
Di   16.30 bis 18.00 Uhr
Sa   13.00 bis 14.30 Uhr
Angebotslink:
https://webopac.winbiap.de/schoen-
brunn/index.aspx oder die App B24

SENIORENBÜRO SCHÖNBRUNN  
I. STEIGERWALD 

Zettmannsdorfer Str. 16
96185 Schönbrunn i. Steigerwald
Tel. 09546 / 5956258
Spielenachmittag jeden zweiten 
Dienstag im Monat.

SENIORENHILFE 
STEIGERWALD BURGEBRACH

Hauptstraße 11 a, 96138 Burgebrach
Tel. 09546 / 594945

TAFEL BURGEBRACH ST. VITUS

Da die Lebensmittel täglich eingeholt 
und sortiert werden, ist die Tafel wie 
folgt besetzt:
Mo - Fr  09.30 bis 11.00 Uhr
Mittwochs geschlossen
Ausgabezeiten:
Di + Fr  14.00 bis 15.00 Uhr

Neukunden möchten sich bitte mit 
gültigem Bewilligungsbescheid und 
Kopie des Personalausweises ab 13.30 
Uhr bei der Leitung melden.

RUFBUS 
BURGEBRACH UND 
SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

Tel. 09546 / 444 
Pro Fahrgast 1,50 €
Weitere Infos in den ausliegenden 
Flyern und unter der Homepage
www.vg-burgebrach.de 

JUGENDZENTRUM 
IM EDITH-STEIN-HAUS

Kirchplatz 2, 96138 Burgebrach
Di - Do  15.30 bis 21.30 Uhr
Fr - Sa  16.00 bis 22.00 Uhr

Nächste Ausgabe:          09.05.2024
Redaktionsschluss:       30.04.2024

APOTHEKEN NOTDIENST

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08.00 Uhr früh und endet am nächsten Tag um die gleiche Zeit.

02.05.2024 Herzog-Max-Apotheke Friedrichstr. 6 96047 Bamberg 0951/24463
03.05.2024 St. Georg-Apotheke Pödeldorfer Str. 146 96050 Bamberg 0951/299765
04.05.2024 Apotheke am Kranen Obstmarkt 9 96047 Bamberg 0951/7004920
05.05.2024 Apotheke am Cherbonhof Gaustadter Hauptstr. 111 96049 Bamberg 0951/61323
06.05.2024 St. Johannes-Apotheke Hauptstr. 6 96158 Frensdorf 09502/92230
07.05.2024 Gartenstadt-Apotheke Seehofstr. 46 96052 Bamberg 0951/45635
08.05.2024 Luitpold-Apotheke Luitpoldstr. 33 96052 Bamberg 0951/982370
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GOTTESDIENSTORDNUNG 
05.05.2024 BIS 12.05.2024

 Der Kath. Pfarreien- und Kuratiengemeinschaft Burgebrach / Schönbrunn mit Ampferbach, Oberköst und Stappenbach

Herausgeber (V.i.S.d.P.) Pfarrer Bernhard Friedmann
Kath. Pfarramt Burgebrach,
Ampferbacher Str. 2, 96138 Burgebrach,
Mo. u. Di. 08.00 bis 11.00 Uhr, Do. 08.00 bis 11.00 Uhr u. 13.00 bis 17.00 Uhr, 
Fr. 08.00 bis 11.00 Uhr
Telefon: 0 95 46 / 20 1 Fax: 0 95 46 / 52 55, www.pfarrei-burgebrach.de
E-Mail: ssb.steigerwald@erzbistum-bamberg.de
Kath. Pfarramt Schönbrunn,
Pfarrgasse 2, 96185 Schönbrunn i. Steigerwald,
Mi. 13.00 bis 16.00 Uhr, Telefon: 0 95 46 / 59 53 620
www.pfarrei-schoenbrunn.de
E-Mail: ssb.steigerwald@erzbistum-bamberg.de

SONNTAG, 5. MAI - 6. SONNTAG DER OSTERZEIT

08.15 Oberköst: Hl. Messe - ✝ Gerhard Giehl / ✝ Kunigunda u. 
Georg Roth z. Jahrtag u. ✝ Ang. 

09.30 Burgebrach: Wortgottesfeier mit Kommunion

09.30 Stappenbach: Wortgottesfeier mit Kommunion

09.30 Schönbrunn: Hl. Messe - ✝ Alfons Back, Eltern Back, Fam. 
Schäfer u. Klara Rebhahn / Dankamt f. Fam. Fröhling u. ✝ Georg 
Fröhling / Jahrtag f. ✝ Anna u.  Georg Losgar sen., Georg Losgar 
jun. / ✝ Margareta u. Johann Losgar u. Barbara u. Georg Möhrlein/ 
✝ Dorothea u. Johann Krapp u. Hedwig Wybranetz / ✝ Schwester 
Wernfrieda 

13.00 Burgebrach: Treffpunkt Kirchplatz, um zur Kreuzein-
weihung zu laufen

14.00 Hl. Messe mit Kreuzeinweihung Hölzernes Kreuz
Nähe Krumbach 

15.30 Ampferbach: Maiandacht der Frauenkreise an der 
Waldkapelle

18.00 Stappenbach: Feierliche Maiandacht  

MONTAG, 6. MAI – BITTTAG - DOMKIRCHWEIHE

18.00 Burgebrach: Bittprozession zum Vornlocker Kreuz mit 
Bittamt

19.00 Ampferbach: Bittprozession in die Flur

19.00 Stappenbach: Bittprozession in die Flur

DIENSTAG, 7. MAI - BITTTAG

PFARRBÜRO BURGEBRACH GESCHLOSSEN!

18.00 Burgebrach: Pater-Pio Rosenkranz  

18.30 Stappenbach: Bittgang nach Unterharnsbach mit Bitt-
amt

19.00 Burgebrach: Kirchenchorprobe - Leitung R. Stadter  

19.00 Ampferbach: Maiandacht  

19.00 Schönbrunn: Bittgang in die Flur – Treffpunkt an der 
Pfarrkirche 

MITTWOCH, 8. MAI - BITTTAG

08.15 Burgebrach: Morgenlob  

08.30 Schönbrunn: Hl. Messe – zur Gottesmutter

14.00 Schönbrunn: Mutter- und Vatertagsfeier der Senioren 
im Pfarrzentrum

18.00 Oberköst: Bittamt - ✝ Margareta Beck mit Prozession

19.00 Unterneuses: Maiandacht an der Waldkapelle

19.00 Schatzenhof: Maiandacht  

19.00 Ampferbach: Bittgang zur Waldkapelle mit Bittamt -
✝ Eltern Bayer u. Behringer

DONNERSTAG, 9. MAI – HOCHFEST CHRISTI HIMMELFAHRT

08.00 Burgebrach: Hl. Messe zu Christi Himmelfahrt

09.30 Oberneuses: Festgottesdienst des Heimatvereins mit 
Segnung des renovierten Kreuzes (70 Jahre)
leb. u. ✝ des Heimatvereins u. Ortsbewohner von Oberneuses

11.00 Stappenbach: Hl. Messe  - zu Ehren der Muttergottes von 
der immerwährenden Hilfe / ✝ Katharina, Jakob u. Rudi Wellein 
anschl. Agape im Pfarrgarten

13.30 Ampferbach: Maindacht an der Waldkapelle

FREITAG, 10. MAI 

14.30 Stappenbach: Trauung von Christin Denzler u. Andreas 
Knippen

19.00 Mönchsambach: Hl. Messe - ✝ Georg Baumgärtner u. leb. 
u. ✝ Ang. / ✝ Franz, Anna u. Georg Metzner / ✝ Volker Conrad u. alle 
✝ von Mönchsambach / ✝ Andrea Dippold 

SAMSTAG, 11. MAI – HL. GANGOLF

16.30 Oberköst: Hl. Messe an der Steingrube - ✝ Mitglieder des Vo-
gelschutz- u. Verschönerungsvereins Oberköst u. Umgebung / 
✝ Hans Hahn, Richard Schuster u. Helmut Schmitt bestellt von Otto 
Schmitt

16.45 Unterneuses: Wortgottesfeier mit Kommunion  

18.00 Burgebrach: Hl. Messe - ✝ Johann Hartmann / ✝ Hans Lud-
wig / ✝ Hans Mai, leb. u. ✝ Ang. / ✝ Pankraz Butterhof u. leb. u. 
✝ Ang. 

18.00 Ampferbach: Hl. Messe mit Einführung der neuen Mi-
nistranten - ✝ Alfons Kotzer, leb. u. ✝ Ang./ ✝ Josef Pfohlmann, 
Ang. Koch, Volk, Nickel u. Stefan Philipp 

19.00 Oberköst: Eucharistische Anbetungsnacht

SONNTAG, 12. MAI - 7. SONNTAG DER OSTERZEIT

08.15 Stappenbach: Hl. Messe - ✝ Zimmermann, Söldner, Bart-
helmeß / ✝ Franz Dreßel z. Jahrtag u. Dorothea u. Köttermann 
Heinz 

09.30 Burgebrach: Hl. Messe - ✝ Elisabeth Liebert, best. v. Mis-
sionskreis / ✝ Johann u. Margareta Burkard 

09.30 Schönbrunn: Pfarrgottesdienst - ✝ Dieter Seuling,
✝ Eltern u. Schwiegereltern / 2. Seelenamt f. ✝ Herbert Oberst / 
für alle erkrankten Mamas mit der Bitte um schnelle Genesung /
✝ Johann u. Dorothea Aumüller, leb. u. ✝ Ang. / ✝ Josef Krug,
Schäfer, Klara Rebhan u. Margit Fischer 

18.00 Ampferbach: Feierliche Maiandacht  
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